
Nebenkostenübersicht und weitere Informationen
für den Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter

Dieses Formularwird Ihnen von der Firma

überreicht, welche als Makler tätig istund durch

Herrn/ Frau ... vertreten ist.
Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als
Doppelmakler tätig sein. Der Makler steht mit dem zu vermittelnden Dritten in 0
einem/ 0 keinem familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnis.

I. Nebenkosten Mietverträae
1. Vergebührung des Mietvertrages (§ 33 TP5 GebG):

1% des auf die Vertragsdauer entfallenden Bruttomietzinses (ink!. USt),
höchstens das 18fache des Jahreswertes, bei unbestimmter Vertragsdauer 1%
des dreifachen Jahreswertes.
Seit 1.7.1999ist der Bestandgeber (bzw. in dessen Vertretung z.B.der Makler,
Hausverwalter, Rechtsanwalt oder Notar) verpflichtet, die Gebühr selbst zu
berechnen und abzuführen. Bei befristeten Bestandverträgen über Gebäude
oder Gebäudeteile, die überwiegend Wohnzwecken dienen, sind die
Gebühren ab diesem Zeitpunkt mit dem Dreifachen des Jahreswertes
begrenzt.

2. Vertragserrichtungskosten nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung
des jeweiligen Urkundenerrichters.

3. Vermittlungsprovision
Fürdie Berechnung der Provisionwird der Bruffomiefzinsherangezogen.
Dieser besteht aus:
- Haupt- oder Untermietzins,
- anteilige Betriebskosten und laufende öffentliche Abgaben,
- Anteil für allfällige besondere Aufwendungen (z.B. Lift),

- allfälliges Entgelt für mitvermietete Einrichtungs-und Ausstattungsgegen-
stände oder sonstige zusätzliche Leistungen des Vermieters.
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